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Die gesetzliche Lage während des Konflikt es Krankenkassen-Zahnärzte 

82!A.B. 

zu 93/J 

Eine Anfragebeantwortung durch den Sozialminister 

A n fra g e b e a _!l_:L.!' 0 r t t.~ 

Die Abg. K a n d u t s c h u nd Genossen haben am 27.Feber d.J. 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung eine Anf rage, betreffend 

"Gefährdung der Volksgesundheit durch die Boykottaktionen des Gewerkschafts­

bundes, während des vertragslosen Zustandes zwischen den Zahnärzten und 

Dentisten und den Krankenkassen keine zahnä rztliche Behandlung in Anspruch 

zu nehmerl~ gerichtet. Sie haben darin f olgende zwei Fr agen gestellt g 

1.) W~lche Massnahmen gedenkt der Herr Bundesminister zu ergreifen, 
um das gesetzwidrige Vorgehen von Funktionären der Krankenversicherung zu 
unterbinden,? 

2.) Ist der Herr Bundesminister bereit, alle Anstrengungen zu 
machen, um die Boykottaufrufe gegen die ausreichende Zahnbehandlung rück­
gängig zu machen, damit auf einem wichtigen Gebiet der V~1ksgesundheit 
er~sthafte Schäden vermieden werden? 

Hiezu teilt Bundesminister für soziale Verwaltung Pro k s c h 

~achstehendes mit g 

loh darf zunächst darauf hinweisen, dass die Behandlung der 

Versicherten während des vertragslos en Zus t andes nicht in Form der gesetzlichen 

Wah1behandlung im Sinne des § 131 Allgemeines Sozialversicherungsgeeetz durch­

geführt wird. Diese Bestimmung behandelt di e allgemeine Erstattung von Kosten 

der Krankenbehandlung, wenn der Anspruchsber echt i gte nicht die Vertragspartner 

oder die eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungsträger 

zur Erbringung der Sachleistungen der Kr ankenbehandlung in Anspruch nimmt. 

Voraussetzung für die Anwendung dieser Bes t i mmung i st j edoch, dass neben den 

Wahlärzten auch Vertragsärzte bzw. Vertragsdenti s t en ~ur Verfügung stehen. 

Die Kostenerstattung richtet sich nämlich nach den Bet rägen, die bei Inan­

spruchnahme der entsprechenden Vertrags partner des Ver sicherungsträgers vom 

diesem aufzuwenden gewesen wären. Tritt ein vertrags l os er Zustand ein, so 

fehlt die Möglichkeit der Kos tenerstattung auf der Basis des Honorare für 

den Vertragspartner und es kann somit von einer Wahlarzthilfe im Sinne des 

§ 13 1 ASVG. nicht gesprochen werden. 

Die Meinung der anfragenden Abgeordneten, die Träger der Kranke~ 

versicherung dürften während eines vertragslosen Zustandes keine Einzelver­

träge abschliessen, scheint im Gesetz nicht begründet. Es ist richtig, dass 

der Gesetzgeber die Beziehungen zwischen den Tr ägern der Krankenversicherung 

und den freiberuflichen Ärzten durch Gesamtverträ ge ge regelt wissen wollte. 
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Auch ist sichergestellt, dass der Inhalt des Einzelvertrages zwischen der 

Kasse und dem Arzt gegen den für den Niederlassungsort des Arzte s gelt enden 

Gesamtvertrag nicht verstossen darf~ Daraus kann aber nicht geschlos sen werden, 

dass während des Fehlens eines Gesamtvertrages der Abs chluss von Einz elverträ­

gen ungesetzlich wäre. I m Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regi erungsvorlage (599 der Beilagen) : Bundesgesetz Über die allgemeine 

Sozialversicherung (613 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Nationalrates VII.GP.),wird im Absatz 124 vielmehr ausdrücklich darauf hinge­

wiesen, dass sich die obige Bestimmung auf die Dauer eines geltenden Gesamtver­

trages be~chränkt. Auch di e Aasführungen des Berichtes im Absatz 129, wo der 

Wunsch des Ausschusses zum Ausdruck gebracht wird, dass die Ärztekammer und die 

Tr äger der Krankenversicherung, solange ein Gesamtvertrag besteht, gemeins am die 

Verantwortung für die Auswahl des Arztes und den Abschluss des Einzelvertrages 

tragen soll en, zeigen, dass e s dem Gese tz nicht widerspricht, wenn während eine s 

vertragslosen Zustandes ein Einz elvertrag abgeschlossen wird. 

Nach den Feststellungen des mir unterstellten Ministeriums ist e s nicht 

vorgekomme n, dass der Öst erreichi s che Gewerkschaftsbund oder einz elne Betriebs­

ratsfrakti onen Massnahmen e r griffen hätten, die darauf abziel en, di e Bevölkerung 

von der InanspruChnahme der Zahnbehandlung abzuhalten. Der Hauptver band der 

österreichi s chen Sozialversi cherungsträger hat in Flugbl ättern, Presseaus s en­

dungen u.dgl. lediglich di e Versicherten über die Möglichkeiten der Zahnb ehand­

lung während des vertragslos e n Zustandes unterrichtet und die Flugblätter auch 

dem Öst erreichischen Gewerkschaftsbund mit dem Ersuchen zur Verfügung gestel lt, 

für eine entspre chende Verbreitung zu sorgen. Es wurde hi eu tl~ auf die kassen­

eigenen Einrichtungen verwi esen, weil ein Grossteil der Versichert en nicht in 

der Lage ist, die von der Standesvertretung der Zahnbehandler f estgesetzten 

Privattarife zu bezahlen. Auch die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eise nbahnen hat nicht dazu aufgefordert, Kassenambulatorien aufzusuchen, s elb s t 

wenn ein weiter Anreiseweg erforderli6h wäre. 

Es ist allerdings richtig, dass der Hauptverband der österreichischen 

Sozialve rsicherungsträger die Versicherten darauf aufmerksam gemacht hat, si e 

mögen nur in notwendigen Fällen Zahnbehandlungen in Anspruch nehmen, wenn der 

Zahnbehandler die Bezahlung des Honorars vom Patienten verlangt. Auch d~ee 

ist vor allem im Hinblick auf die soziale und finanzielle Lage des Grossteiles 

der Versicherten geschehen. Aus dem gleichen Grund wurde ihnen auch empf ohl en, 

vor allem j ene Zahnbehandler i n Anspruch zu nehmen, die weiter hin gegen Be­

handlungssdheine die Behandlung durchführen. 
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Was die in der Anfrage erwähnte Herabsetzung der Zahnärzte und 

Dentisten durch Karikaturen anlangt, so steht mir darauf kein Einfluss zu. 

Ich stimme mit den anfragenden Abgeordneten überein, dass eine 

baldige Beendigung des vertragslosen Zustandes wünschenswert ist. Ich habe 

schon vor Eintritt dieses Zustandes am 28 . Jänner 1957 die Beteiligten 

zu mir gebeten und einen Vermittlungsvorschlag vorgelegt, der jedoch letzten 

Endes von der Österreichischen Ärztekammer abgelehnt wurde. Bei dieser Sachla@3 

kommt eine neuerliche Vermittlungsaktion wohl nur dann in Frage, wenn die 

ärztliche Standesvertretung darum ersuchen würde. 

Da sohin die Funktionäre der Krankenversicherugsträger, wenn sie 

die Zahnbehandler uum Abschluss uon Einzelverträgen einladen, nicht gesetzwidtig 

handeln, erübrigt es sich, Mass nahmen zu ergreifen, um ein gesetzwidriges Vor~ · 

gehen zu unterbinden. Auch Massnahmen zur Hintanhaltung von Boykottaufrufen 

sind nicht erforderlich, weil solche Aufrufe nicht ergangen und die Versicherten 

nicht abgehalten worden sind, für die notwendige Zahnbehandlung vorzusorgen. 

-.-.-.-.-.-

, 
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